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Informationen zu den Beschlüssen der 21. Stadtratssitzung am 02.06.2026 

 

1. Gebührenordnung für die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Stadt Kitzscher 

Der Stadtrat beschließt die ungekürzten Elternbeiträge für die Benutzung der 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Kitzscher auf der Grundlage der ermittelten Personal- und 

Sachkosten des Haushaltsjahres 2025 entsprechend der §§ 14 und 15 SächsKitaG auf 23% für den 

Krippenbereich, 30% für den Kindergartenbereich und 30% für den Hortbereich der bekannt 

gemachten Personal- und Sachkosten festzusetzen. Die Anlage des Beschlusses ersetzt die 

Anlage 3 des Betreuungsvertrages und tritt am 01.07.2026 in Kraft. 

 

Beschl.-Nr.:  025/26 SR 

 

Anlagen: 
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2. Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 

in weisungsfreien Angelegenheiten der Stadt Kitzscher (Verwaltungskostensatzung) 

Der Stadtrat beschließt die Änderung der Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für 

Amtshandlungen in weisungsfreien Angelegenheiten der Stadt Kitzscher 

(Verwaltungskostensatzung). 

 

Anlage: Änderungssatzung 

 

Beschl.-Nr.:  026/26 SR 

 

Anlage zum Beschluss-Nr. 026/26 SR 
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Auf der Grundlage von § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung und der §§ 2 und 9 des Sächsischen 

Kommunalabgabengesetzes sowie § 25 Abs. 1 des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes hat 

der Stadtrat der Stadt Kitzscher in seiner öffentlichen Sitzung am 02.06.2026 folgende 

Änderungssatzung beschlossen: 

 

Satzung zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen 

in weisungsfreien Angelegenheiten der Stadt Kitzscher 

- Verwaltungskostensatzung - 

 

Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien 

Angelegenheiten der Stadt Kitzscher wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 

Änderung des kommunalen Kostenverzeichnisses 

 

Unter dem Gliederungspunkt Kämmerei: 

C 2.0 gestrichen 

C 3.0 Mahnung von öffentlich-rechtlichen und zivil-

rechtlichen Forderungen 

 

 Forderungsbetrag bis 10,00 Euro 2,50 Euro 

 Forderungsbetrag 10,01 Euro bis 20,00 Euro 5,00 Euro 

 Forderungsbetrag ab 20,01 Euro 

 

0,5% der Forderungssumme 

mindestens 8,00 Euro 

maximal 40,00 Euro 

 

Unter dem Gliederungspunkt Bauamt: 

D 1.0 gestrichen 

D 4.0 gestrichen 

 

Unter dem Gliederungspunkt Ordnungsamt: 

E 2.1 gestrichen 

E 2.2 gestrichen 

E 2.3 gestrichen 

E 2.4 gestrichen 

E 2.5 gestrichen 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

Die vorstehende Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntgabe in Kraft. 

 

Kitzscher, den 02.06.2026 

 
Schramm 

Bürgermeister 
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3. Vergabe von Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau des Wiesenweges in 

Kitzscher OT Dittmannsdorf 

Der Stadtrat beschließt die Planungsleistungen für den grundhaften Ausbau des Wiesenweges im 

Ortsteil Dittmannsdorf an das IngenieurBüro Leipzig-Engelsdorf mit einem Honorar von 

50.091,84 EUR (brutto) zu vergeben. 

 

Beschl.-Nr.:  027/26 SR 

 

4. Mittelverwendung der Zuweisungen aus dem Sondervermögen "Sachsenfond" für die 

Jahre 2025-2028 

Der Stadtrat beschließt für die Verwendung der Zuweisungen aus dem Sondervermögen 

„Sachsenfond“ für die Jahre 2025 bis 2028 folgende Maßnahmen: 

 

(1) Gestaltung des Hartplatzes, 

(2) Weitersanierung der Oberschule Kitzscher, 

(3) Neuordnung der Parkplatzsituation Robert-Koch-Straße, 

(4) Freiflächengestaltung Grundschule und 

(5) Dorfgemeinschaftshaus Dittmannsdorf/Braußwig. 

 

Beschl.-Nr.: 028/26 SR 

 


